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1.  Recht 

1.1.  Wettbewerbsregister ab 2021 

Das Bundeskartellamt richtet im Laufe des Jahres 

ein Wettbewerbsregister ein, welches öffentli-

chen Auftraggebern, Sektorenauftraggebern 

und Konzessionsgebern für Vergabeverfahren 

zur Verfügung stehen soll. Laut GWB (Gesetz ge-

gen Wettbewerbsbeschränkungen) dürfen Auf-

träge nicht an Unternehmen vergeben werden, 

die nach §§ 123, 124 GWB ausgeschlossen sind. 

Im Vergabeprozess müssen öffentliche Auftrag-

geber daher prüfen, ob ein Unternehmen wegen 

begangener Wirtschaftsdelikte von dem Verga-

beverfahren auszuschließen ist oder ausge-

schlossen werden kann. Mit Hilfe des nicht öf-

fentlich einsehbaren und als elektronische Da-

tenbank geführten Registers können die im GWB 

benannten Ausschlussgründe durch die Verga-

bestellen besser abgeprüft werden. 

Rechtliche Grundlage für die Einrichtung und 

den Betrieb des Wettbewerbsregisters ist das 

Wettbewerbsregistergesetz (WRegG), welches 

am 29.07.2017 in Kraft getreten ist.  

Die Mitteilungs- und Abfragepflichten, die mit 

dem Betreiben des Registers einhergehen, sind 

noch nicht anwendbar. Das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie veröffentlicht im Bun-

desanzeiger eine Bekanntmachung, wenn die 

Voraussetzungen für die elektronische Daten-

übermittlung an das Bundeskartellamt vorliegen. 

Einen Monat nach dieser Bekanntmachung sind 

die Strafverfolgungs- und Bußgeldbehörden zur 

Mitteilung registerrelevanter Entscheidungen an 

das Bundeskartellamt verpflichtet. Ab diesem 

Zeitpunkt kann das Bundeskartellamt Auftragge-

bern bereits die Möglichkeit zur Abfrage des 

Wettbewerbsregisters eröffnen. Nach weiteren 

sechs Monaten wird die Abfragepflicht anwend-

bar. Die Befugnis und eine Verpflichtung (in der 

Regel ab einem geschätzten Auftragswert ab 

30.000 Euro ohne Umsatzsteuer) zur Abfrage der 

Eintragungen liegen bei öffentlichen Auftragge-

bern. Die Staatsanwaltschaften und andere Be-

hörden sind zur elektronischen Mitteilung von 

Informationen über Rechtsverstöße verpflichtet. 

Das Wettbewerbsregister soll im Laufe des Jah-

res 2021 funktionsfähig sein und hat dann auch 

mittelbare Auswirkungen auf Handwerksbe-

triebe, die sich an öffentlichen Ausschreibungen 

beteiligen. 

Ansprechpartnerin: Silvia Nestler  

1.2.  Eintragung in das Transparenzregis-

ter wird zur Pflicht 

Der Bundesrat hat am 25.06.2021 das Transpa-

renz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche 

(TraFinGGw) beschlossen. Das Gesetz soll am 

01.08.2021 in Kraft treten. 

Das deutsche Transparenzregister ist bisher als 

Auffangregister ausgestaltet. Eine Meldung des 

wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenz-

register war bislang entbehrlich, wenn sich alle 

erforderlichen Angaben zum wirtschaftlich Be-

rechtigten bereits aus bestimmten öffentlich ein-

sehbaren Registern, wie insbesondere dem Han-

dels-, Partnerschafts-, Genossenschafts- oder 

Vereinsregister ergaben. Wesentliche Neuerung 

ist, dass ab August 2021 fast alle deutschen Ge-

sellschaften zur Meldung ihrer wirtschaftlich Be-

rechtigten an das Transparenzregister verpflich-

tet sein werden, auch solche, die bisher in Bezug 

auf die Meldung ihrer wirtschaftlich Berechtigten 

zum Transparenzregister ausgenommen oder 

privilegiert waren. 

Ziel 

Ziel ist die europarechtlich vorgesehene Vernet-

zung der Transparenzregister der EU-

Mitgliedstaaten und die Aufdeckung von Geld-

wäschestraftaten. 

Wer ist zur Eintragung verpflichtet? 

Alle Gesellschaften mit Ausnahme der Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts (GbR) und der Ver-

eine müssen künftig beim Transparenzregister 

eingetragen werden und den wirtschaftlich Be-

rechtigten benennen. Dies sind im Grundsatz alle 

natürlichen Personen, die unmittelbar oder mit-

telbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten o-

der mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren. 

 

Sie sind Mitglied der Handwerkskammer Chem-

nitz und möchten das gesamte Rundschreiben 

lesen? 

Melden Sie sich einfach und unkompliziert für 

den E-Mailversand an. Auch haben Sie die Mög-

lichkeiten stets zu aktuellen Entwicklungen und 

Interessantem aus den Bereichen Bildung, Wei-

terbildung oder der Gewerbeförderung auf dem 

Laufenden zu sein. Senden Sie uns das Formular 

„Mitgliederservice+ ausgefüllt zurück. 
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